
einer vertraglichen Pflicht in sonstiger Weise einen 
Schaden verursacht.
(2У  Ein Partner, der bei der Vorbereitung eines Ver
trages Pflichten verletzt, auf deren Erfüllung der an
dere Partner vertrauen durfte, hat den daraus ent
standenen Schaden zu ersetzen.

§ 93
Schadenersatz
Auf die Verantwortlichkeit eines Partners, für 
Pflichtverletzungen aus Verträgen Schadenersatz zu 
leisten, sind die Bestimmungen über die Verantwort
lichkeit für außervertraglich verursachte Schäden 
(§§330ff.) anzuwenden.
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Wohnungsmiete

Erster Abschnitt 
Allgemeine Bestimmungen

§ 94
Aufgaben und Ziele
(1) Der sozialistische Staat gewährleistet jedem 
Bürger und seiner Familie das Recht auf Wohnraum. 
Die staatliche Wohnungspolitik wird durch den 
Wohnungsneubau, die Modernisierung, den Um- 
und Ausbau, die Erhaltung und rationelle Nutzung 
des Wohnungsfonds sowie durch die gerechte Ver
teilung des Wohnraums verwirklicht.
(2) Die Bestimmungen über die Wohnungsmiete re
geln die Beziehungen zwischen Mieter und Vermie
ter, zwischen Mietergemeinschaften und Vermietern 
sowie zwischen Mietern untereinander. Sie fördern 
die Initiative der Betriebe und Bürger bei der Ver
wirklichung der staatlichen Maßnahmen zur Verbes
serung der Wohnverhältnisse. Sie dienen der Siche
rung der Rechte und der Erfüllung der Pflichten aus 
dem Mietverhältnis, der Pflege, Erhaltung und Mo
dernisierung des Wohnraums und der Entwicklung 
sozialistischer Beziehungen zwischen den Bürgern 
im Wohngebiet.

§ 95
Aufgaben der Betriebe als Vermieter 
zur Verbesserung der Wohnverhältnisse 
der Bürger
(1) Die Betriebe der Gebäude- und Wohnungswirt
schaft, die Wohnungsbaugenossenschaften und die 
Betriebe mit Werkwohnungen sind verpflichtet, die 
ihnen zur Verfügung stehenden materiellen und fi
nanziellen Mittel planmäßig und mit hohem Nutzef
fekt für die Pflege, Erhaltung und Modernisierung

von Gebäuden und Wohnungen einzusetzen. Die In
itiative der Mieter und Nutzer von Wohnungen und 
anderer Bürger ist hierbei durch geeignete Maßnah
men, wie Einrichtung von Baureparaturstützpunk
ten und Bereitstellung von Bau- und Reparaturmate
ralien, zu fördern. Die Bildung und Tätigkeit von 
Mietergemeinschaften ist zu unterstützen.

Anmerkung: Vgl. hierzu die АО vom 1.6.1986 über 
den Verkauf von Baumaterialien für die Bürger
initiative „Schöner unsere Städte und Gemeinden - 
Mach mit!1- (GBl. 1 Nr. 22 S. 331).

(2) Andere Vermieter sind verpflichtet, die Wohnge
bäude entsprechend den Grundsätzen des Abs. 1 zu 
verwalten. Sie haben dafür vorrangig die Mietein- 
nahmeh zu verwenden. Sie sind durch die örtlichen 
Staatsorgane und die Betriebe der Gebäude- und 
Wohnungswirtschaft in die Gestaltung und Verbes
serung der Wohnverhältnisse einzubeziehen und bei 
der Erfüllung ihrer Pflichten zu unterstützen.

Щ
§ 96
Staatliche Lenkung des Wohnraums
Zur Gewährleistung des Grundrechts der Bürger auf 
Wohnraum und zur Sicherung einer gerechten Ver
teilung unterliegt der gesamte Wohnraum der staatli
chen Lenkung unter Mitwirkung von Kommissionen 
der Bürger in den Wohngebieten und Betrieben. Die 
Lenkung des Wohnraums erfolgt nach den dafür gel
tenden Rechtsvorschriften.

nmerkung Vgl. hie:rzu WLVO; DB zur W LVO;
О vom 10. 5.1972 zuг Verbesserung d er Wo!rmver-
ilinisse deir Arbeiter., An ge st.eilten und Gen«ossen-
hafts baueim (GBl. II Ni\ 27 S. 318) i. d. F. d<sr VO
ЛЩ 19 1]1981 über die Festsetzung von Mkitprei-
n in volks eigenen ui id jgenossen schafflicheii1 Neu-

bauwohnungen (GBl. I tVr. 34S. 389). Auf genossen- 
sch а fr sei ge ne Wohnungen finden gern. §28 Abs. 2 

PG-Gesetz die Rechtsvorschriften über Werkwoh

§ 97
Stellung der Mieter
(1) Die Stellung der Mieter wird bestimmt durch ihr 
Recht auf Wohnraum, ihr demokratisches Recht auf 
Mitgestaltung der Wohnverhältnisse, ihre gesell
schaftliche Verantwortung für ‘den Schutz und die 
pflegliche Behandlung der Wohngebäude und ihr 
Recht auf Schutz vor Kündigung.
(2) In Ausübung ihres demokratischen Rechts auf 
Mitgestaltung der Wohnverhältnisse wirken die Mie
ter im Rahmen der Mietergemeinschaft und in an
deren Formen insbesondere bei der Pflege, Instand
haltung, Verschönerung und Modernisierung ihrer 
Wohnhäuser mit.

28


